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Balata-Rlemen

Leder-Riemen

Teohn, -Leder

beg ®a§> ober eleftrifcben Sod&herbeg oerfchrotnben bte beim
Sohlenhetb unoermetblichen ©taubbilbungen unb ^9lb

lagerungen, Sie mobernen SfidEjenmafchtnen laffen bas
^Berühren ber ©peifen mit ber £>cmb faft oetmeiben unb
bte ©efd^irrmafchmafchlne tnäfc^t ttnb trocfnet bag @e

fehirr ohne bie oft fo mtapeiiilichen ©efchttriücher. 9tu«

tomatifdf) arbeitenbe SältemafdEjtnen ermatten bie Sebent
mittel in beEömmliäiem guftanb unb fetjen bte Hotelg tn
bte Sage, auch bei etnem plötzlichen ©äfteanfturm mit ge=

nügenb unb frifdEjen Vorräten p btenen. ©olclje ftüt)t=
anlagen finb begßalb immer meßr p einer notroenbigen
©inridfjtung geroorben.

ïïfoch bie äöajcgfä^e etneg mobernen Hotelg fann
man ftdj ohne bie praftifc^e« unb jeitfparenben 2BafdE)>

mafchtnen, SrodEenapparate unb SJiangen nicht mehr oor=
[teilen.

Um bte 93etriebgräume, rote ftücbe unb Sachfüdie,
forote auch bte SlufentbaltSräume ber ©äfte ftetg gut be=

lüftet p haben, ftnb zentrale ©ntlüf tun g ganlagen
notroenbig, unb auch ber eleftrifctje ©taubf auger barf
nirgenbS mehr fehlen.

93erhütung oon Särm unb ©eräufcß. ^îin-
gelanlagen mit Sidjtfignalen, ftatt ber gerauft'
ooflen ©lodEen tragen pr Särmoerhinbermtg erheblich bei.

©ummi alg tBobenbelag in ben ©ängen finbet immer
mehr Inroenbung, roetl "er leicht p reinigen unb ohne
©eräufcf) p. begeben ift. Sie S3erf)ütung ber Sätmüber»

tragung ift überhaupt etneg ber roidjitgften Äapitel beim

Hotelbau unb beghalb fchroiettg, roeti burdj bie otelen
§nftaüationen ber ©djall leictjt roettergelettet roirb.

Sie SBequemlichfett ber ©äfte oerlangt ©tnrichiung
ber eleftrifdfjen Slufplge. SaburdEj fönnen auch bte

ruhigeren unb ougfichtgretdEjeren 8'fmer ber oberen
©todroerïe beffer oermtetet unb aufgewertet roetben.

Ste ted^ntfd^en ©InridEjtungen rourben f)ter mit 9lbfiehi
oorangefteflt, roetl fte eben ben größeren Seil ber 23et=

befferungen umfaffen.

Iber auch bte wohnlichere ©hiricljtung ber © ef eil«
fd^aftgräume ift oon mobernen 3Iuffaffungen nicht
unberührt geblieben, alg ©rfat} ber priuiEooEen, aber ge=

fd^mactlofen, auf bloßen ©et)ein jtelenben alten lu§fiat=
tung. Sa§ gleiche gilt auch für bte ©äftejimmer.
2Bte überrotegt boch In etnem bie Qnfaffen fo oft roech=

felnben gimmet bag ©efühl für bie ©auberlett. ©ine
ganj ruhige SBanbbefletbung, am heften bie hggienifche
©alubraiapete, erbost btefen ©tnbrmf, ba bie SHetn^al-

tung bann leicht p ïontroEieren ift.
Sie moberne Hotelanlage. Sie Slnlage etneg

Hotelg ift bebtngt burch bte 2lrt fetner 93efudE)er. Db ein
Haug ben Paffanten unb Souriften ober ob eg für gestern
aufenttjalte btenen foE, ob eg für ben SBinterfport ober
für 33abeEuren oorgefehen ift, für feben galt finb anbetg*
geartete ©Inridfjtungen p treffen- Sap ïommen bte 33er=

fàtebenhetteu für jebe Slrt Hotelg, roeldfte burdE} bte 93örfe
beg SSefudEjerg bebtngt ftnb. Ste Slnfprüctje ber oon ibm

erroartenben ©äfte genau p fennen ober beraugp^
fühlen, ift etne ber Hauptaufgaben beg ^>otelterg unb
beg Hotelerbauerg.

SBenn roir nodb furj auf bte äußere ©efialtung
etneg Hotelg p fpredben ïommen, fo fd^lagen wir ein
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Teiegr.: Ledergut

ganj unerfreulidjeg Kapitel im fehroeijerifehen Hotelbau
auf. SJEit ganj roentgen Slugnaßmen rourbe nicht olel
ardjiteftonifch SBebeutenbeg gefdEjaffen. — Pfeuboßhlöffer
unb ißalafte oerunftalten unfere SanbfdE)aft. ßompltiterte
Satter mit ©iebeln unb Sürmdjett oerjtert, roeld|e tu
l)ol)en Sagen ben Unterhalt etneg Houfeg fdjjroterig unb
teuer gefialten, baben manchem Hotelier fd^roerc ©orgen
berettet. Stan !ann ntd^tg ©efd^eltereg tun, alg bei 9te=

pasaturen aE ba§ unnü^e Bittet berunterret^en.
@tn großer gebler liegt bei ben ©igentümern felbfi,

roeldbe auf bloße ©dbetnroirïung erpicht roaren unb
ibr H«wg mögltdbft „auffällig" roünfdbten. ©In aufbringe
li^eS H^oortreten aug ber umgebenben Sattbf^aft ober
tnnerbalb^ etneg fdjönen Sllpborfeg laffen jebe Stüclßcbt
auf bte Umgebung oermiffen. Surdb bte furje töauptt
bebtngt, erfolgte gar oft noâ etne banbroerïlidb Heberlidbe
Slugfübrung. lufeinanbertürrnen oon ©todtroerlen obne
EiüdEfidbt àuf proportion beroirïte etne unerfreuliche
„Staffen"roir!ung.

Sßäre eg bort, wo bte Sanbpreife ïetne p große Dtolte

fptelen, nidEjt richtiger geroefen, ftatt fold^er ßäften eine

©ruppe oon ©ebâuben p errichten? ©inen ber^

artigen ^omplej ^atte man ganj gut unter fidb unb mit
einem iffiirtfihaftggebäube, welches auch ©petfefäle unb
Slufenthaltgräume etrtbWte, oerbinben fönnen.

Sie etroag weitläufigere Bebauung wäre tn ben Sofien
baburch ausgeglichen roorben, baß bte ftarïetî unb teuren
Unterïonfiruïtionen oermleben roorben wären. Sluch bte

aEmätjlidf)e ©rroeiterung hätte man beffer bttrehfüßren
fönnen.

2Btr hoffen, baß, wenn nach Ablauf ber ©chuhfrtfi
roieber Hotelneubaaten entftehen, auf ©eite ber ©rbauer
mehr SEûcïfichtnahme auf bte Umgebung unb mehr 93er=

ftäabnig für etn oernünfttgeg 93auen maßgebenb feten.
Sem ©^roeii. Hotelteroeretn erroächfi bann etne banï»
bare Aufgabe, tn biefer Hitifi<ht aufflärenb p roirïen im
^ntereffe fetner SRiiglteber felbfi, forote im ©tnne etneg
géfunben HeEnatfcbußeg unb ganj befonberg auch pr
greube ber unfer Sanb befuchenben fremben ©äfte.

___
(„3Eational=3tg.").

Mntf «mes neuen 6t»imefe$e$
für kn f«tira St. Met

(fiorrefpmibetij.) (goitfetcung.)

Ste Dberfchähunggfommifßon hat im aEgemetnen bte

gleichen Pefugntffe tnbepg auf bte übänberung ber Pe=
rimeterumgrenpng unb be§ Softenoerteilerg, rote bte

©dhähunggfommiffton. Sap ïommt lebigltch noch, baß
fte auch über Prajjubijialfragen p entfcheiben befugt ift.
Stefe ©rroeiterung ber SBefugntg ift jroedlmäßig, roetl
für bte SSeftimmung ber Vorteile unb Nachteile, bte etnem
©runbftüct aug einer ©traßenbaute erroadhfen, ber 93e=

fianb ober SRid^tbeftanb geroiffer ftreitiger tRedhtgoerhält»
niffe oft oon iBebeutung ift unb ber Perimeterprojeß
unter Umftänben fiftiert werben mußte, wenn foldfje 33er=

hältntffe nicht oon ber Dberfcf)ähunggfommiffton, fonbern
im orbentfichen ©eri^tgoerfahren abgeflärt werben mitß=
ten. SGBetl bie Dberfdhähunggfommiffion oon einem ftän«
btgen SUatnlteb beg Santonggerichteg^präfibtert roirb,' er=

Äsnea-f F«br&

KÜMCH

Nr. 17 Mnstr. lchNrtz. Ha«dw..Zà«g („MeisteMaK^ 207

ks!sls»NIomsn

i.eclei'.kismsn

Psvkn.-l.e6vr

des Gas- oder elektrischen Kochherdes verschwinden die beim
Kohlenherd unvermeidlichen Staubbildungen und -Ab-
lagerungen. Die modernen Küchenmaschinen lassen das
Berühren der Speisen mit der Hand fast vermeiden und
die Geschirrwaschmaschine wäscht und trocknet das Ge-
schirr ohne die oft so unapetitlichen Geschirrtücher. Au-
tomatisch arbeitende Kältemaschinen erhalten die Lebens-
Mittel in bekömmlichem Zustand und setzen die Hotels in
die Lage, auch bei einem plötzlichen Gästeansturm mit ge-
nügend und frischen Vorräten zu dienen. Solche Kühl-
anlagen sind deshalb immer mehr zu einer notwendigen
Einrichtung geworden.

Auch die Waschküche eines modernen Hotels kann
man sich ohne die praktischen und zeitsparenden Wasch-
Maschinen, Trockenapparate und Mangen nicht mehr vor-
stellen.

Um die Bctriebsräume, wie Küche und Wachküche,
sowie auch die Aufenthaltsräume der Gäste stets gut be-

lüftet zu haben, sind zentrale Entlâftung s anlag en
notwendig, und auch der elektrische Staubsauger darf
nirgends mehr fehlen.

Verhütung von Lärm und Geräusch. Klin-
gelanlagen mit Lichtsignalen, statt der geräusch
vollen Glocken tragen zur Lärmverhinderung erheblich bei.

Gummi als Bodenbelag in den Gängen findet immer
mehr Anwendung, weil 'er leicht zu reinigen und ohne
Geräusch zu begehen ist. Die Verhütung der Lärmuber-
tragung ist überhaupt eines der wichtigsten Kapitel beim

Hotelbau und deshalb schwierig, weil durch die vielen

Installationen der Schall leicht weitergeleitet wird.
Die Bequemlichkeit der Gäste verlangt Einrichtung

der elektrischen Aufzüge. Dadurch können auch die

ruhigeren und aussichtsreicheren Zimmer der oberen
Stockwerke besier vermietet und ausgewertet werden.

Die technischen Einrichtungen wurden hier mit Absicht
vorangestellt, weil sie eben den größeren Teil der Ver-
besierungen umfassen.

Aber auch die wohnlichere Einrichtung der Gesell-
schaftsräume ist von modernen Auffassungen nicht
unberührt geblieben, als Ersatz der prunkvollen, aber ge-
schmacklosen, auf bloßen Schein zielenden alten Ausstat-
tung. Das gleiche gilt auch für die Gästezimmer.
Wie überwiegt doch in einem die Insassen so oft wech-
feinden Zimmer das Gefühl für die Sauberkeit. Eine
ganz ruhige Wandbekleidung, am besten die hygienische
Salubratapete, erhöht diesen Eindruck, da die Retnhal-
tung dann leicht zu kontrollieren ist.

Die moderne Hotelanlage. Die Anlage eines
Hotels ist bedingt durch die Art setner Besucher. Ob sin
Haus den Passanten und Touristen oder ob es für Ferien-
aufenthalte dienen soll, ob es für den Wintersport oder
für Badekuren vorgesehen ist. für jeden Fall sind anders-
geartete Einrichtungen zu treffen- Dazu kommen die Ver-
schiedenheiteu für jede Art Hotels, welche durch die Börse
des Besuchers bedingt sind. Die Ansprüche der von ihm
W erwartenden Gäste genau zu kennen oder herauszu-
fühlen, ist eine der Hauptaufgaben des Hoteliers und
des Hotelerbauers.

Wenn wir noch kurz auf die äußere Gestaltung
eines Hotels zu sprechen kommen, so schlagen wir ein

Segeölilist 1866
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lelsgr.: Isrlsi-gut

ganz unerfreuliches Kapitel im schweizerischen Hotelbau
auf. Mit ganz wenigen Ausnahmen wurde nicht viel
architektonisch Bedeutendes geschaffen. -- Pseudoschlöffer
und Paläste verunstalten unsere Landschaft. Komplizierte
Dächer mit Giebeln und Türmchen verziert, welche in
hohen Lagen den Unterhalt eines Hauses schwierig und
teuer gestalten, haben manchem Hotelier schwere Sorgen
bereitet. Man kann nichts Gescheiteres tun. als bei Re-
paraturen all das unnütze Zeug herunterreißen.

Ein großer Fehler liegt bei den Eigentümern selbst,
welche auf bloße Schein Wirkung erpicht waren und
ihr Haus möglichst „auffällig" wünschten. Ein aufdring-
lèches Hervortreten aus der umgebenden Landschaft oder
innerhalb? eines schönen Alpdorfes lassen jede Rücksicht
auf die Umgebung vermissen. Durch die kurze Bauzeit
bedingt, erfolgte gar oft noch eine handwerklich liederliche
Ausführung. Aufeinandertürmen von Stockwerken ohne
Röcksicht auf Proportion bewirkte eine unerfreuliche
„Maffen"wirkung.

Wäre es dort, wo die Landpreise keine zu große Rolle
spielen, nicht richtiger gewesen, statt solcher Kästen eine

Gruppe von Gebäuden zu errichten? Einen der-
artigen Komplex hätte man ganz gut unter sich und mit
einem Wirtschaftsgebäude, welches auch Speisesäle und
Aufenthaltsräums enthalte, verbinden können.

Die etwas weitläufigere Bebauung wäre in den Kosten
dadurch ausgeglichen worden, daß die starken und teuren
Unterkonstruktionen vermieden worden wären. Auch die

allmähliche Erweiterung hätte man besser durchführen
können.

Wir hoffen, daß, wenn nach Ablauf der Schutzfrist
wieder Hotelneubautm entstehen, auf Seite der Erbauer
mehr Rücksichtnahme auf die Umgebung und mehr Ver-
stäadnis für ein vernünftiges Bauen maßgebend seien.
Dem Schweiz. Hotelierveretn erwächst dann eine dank-
bare Aufgabe, in dieser Hinsicht aufklärend zu wirken im
Interesse seiner Mitglieder selbst, sowie im Sinne eines
gesunden Heimatschutzes und ganz besonders auch zur
Freude der unser Land besuchenden fremden Gäste.

(„National-Ztg.").

Ntmrs Mes »ne» Sttcheugesezes

für k» K»«» St. Allen.
(Korrespondenz.) (Fortsetzung.)

Die Oberschätzungskommisston hat im allgemeinen die
gleichen Befugnisse inbezug auf die Abänderung der Pe-
rimeterumgrenzung und des Kostenverteilers, wie die
Schätzungskommission. Dazu kommt lediglich noch, daß
sie auch über Präjudizialfragen zu entscheiden befugt ist.
Diese Erweiterung der Befugnis ist zweckmäßig, weil
für die Bestimmung der Vorteile und Nachteile, die einem
Grundstück aus einer Straßenbaute erwachsen, der Be-
stand oder Nichtbestand gewisser streitiger Rechtsverhält-
niffe oft von Bedeutung ist und der Perimeterprozeß
unter Umständen sistiert werden mußte, wenn solche Ver-
hältniffe nicht von der Oberschätzungskommission, sondern
im ordentlichen Gerichtsverfahren abgeklärt werden muß-
ten. Weil die Oberschätzungskommission von einem stän-
digen Mitglied des Kantonsgerichtes präsidiert wird,^er-
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Mjefot unbebenflidj, iljr ben ©ntfeheib fiber ißräjubiäial*
fraget! p übertraget!.

Sei ber im ©ntmurf oorgefchlagenen Siegelung bei
^erimeterproseffe! ftnb nun forooljl ber 3iegiesung!rat,
all audi ber orbentliche Bitchier aulgefdjattet. ®er Sie*

gierunglrat roirb alfo nicht mehr „In eigener ©adje" p
enifcheiben boben; btefer oft erhobene Sorrourf batte
übrigen! hoffte«! ba Serechtigung, mo bie ©htbejiehung
ßaatlidjer Stegeni'dh often in ben perimeter in forage fam.
gerner ift bie bisherige ®oppelfpurig!eit bei Sesfahren!,
wobei jeroell! bet Stickier on ben ©ntfdjelb ber Um*
grenpng!behöröe, auch wenn er it)m unrichtig ersten,
otjne roeitere! p fommen batte, aufgehoben. Iber auch
ber fofifpielige 3tDilprop§, in bem bodj in ber Biege!
auf umftänbiidje, teure @?pertifen abgeßeßt mürbe unb
beffen gormen für bie ©rlebtgung ber ößenilidh'redht*
Helen ^erimeterßreiügfeiten ohnehin nicht geeignet ftnb,
ift aulgefdjaltet.

6. 3roei roeitere wichtige, bol ^erimetermefen be*

fcfjlagenbe fßunfte regelt Irt. 40 bei ©ntrourfe!. @r 6e--

ßimmt, baß bie Serimeterbeiträge al! ö f f e n 11 i <h r e cf) t
liehe @ runbla ft en auf ben Pflichtigen ©runbftücEen
haften unb im Biange aßen granbpfcmbBerpcherten prioal*
restliche« gorberungen oergegen unb ferner, baß fie mit
©jpropriationlguthaben, bie au! bem nämlichen Unter*
nehmen herrühre«, »errechnet unb bemgemäß oom ©£*
proprianten bi§ nach ®irrcf>fö^rung bei ißerimeteroer»
fahren! gegen Serjlnfung ganj ober teilroetfe prücfbe*
halten roerben bürfen.

®ie ©runblaßqualitäi ber Retinteterbeiträge ift fcfjon
im 9iadjtrag!gefei5 oom Qahre 1906 expressis verbis
feßgefetß roorben. Iber auch bereu ^rioilegierung in-
bepg auf bie Biangßefiung ift geltenbe! Siecht, wie ba!
S?anfon!ges:icht in einem Urteil oom 5. $um 191.6

au!brûcïtt<h feftgefießt hat- @egen biefe ^rtoilegierung
ift fefcon oiel ©türm gelaufen »orben. @ie ift jebotfs
nach Inficht bei Biegierungitate! für ben Serimeter*
gläubiger uubebingt notaenfeig unb für ben perimeter*
f^ulbner nicht unbißig, in gerotffee Çinficht fogar oon
$ntereffe. Ohne ße mären bie ©emetnben, menn fie nicht
große Kapitalien auf! ©ptel fe^e« moßten, gerabep in
bie Unmöqßchfett oerfeßt, mefentlich im Qntereße be!
©runbbeßße! Ilegenbe Straßenbauten p erfteßen. ©te
tonnten ftch ohne bie Sorrangßefiung nur fo frühen,
baß fte oon ben beteiligten ©rmtbeigentümem oor ber
©rfteßuug ber ©iraßenbaute Saroorfc|üße in ber mtge*
fähren |jöhe ihrer tünftigen ßterimeterbeiiräge oerlangen
mürben, Solange biefe Saroorfcpffe nicht gcleiftet mären,
mürben bie ©emeinben e§ einfach ablehnen, bie ©tröffe
p erfteßen. ®iefe fßtap! müßte aber für biejenigen
©runbetgentfimer, bie bie ©kaße notroenbig haben, unb
au! ihr Sorteile flehen moüeu, oon gang großem Siacfp
teil fein, meß ftch in ber Siegel nicht fämflidje beteiligten
©runbelgentümer p folchen SatoorfcPffen bemegen liefen
unb unterbeffen bie ©iraßenbaute einfach auf fich be*

ruhen bliebe. ©! ift auch [ehou bie Slnficht au!gefprochen
morben, baß bie bloße hgp o th efarifdh e ©ichetßeßung ber
tßerimeterbeiträge, ohne Sotrangßeßung, für ben ißeri*
metergläubiger "genügen bürfte. ®tefe Blnftdß ift feeüplb
irrig, meil ber" ©igentümer eine! perimeterpflichtig met*
benben"@tunbßücfe! ftch burch" eine mettgehenbe oertrag*
tic^c Selaßung mit ©runbpfanbrechien ben nachträglichen
Serimeterpflichten entstehen tonnte.

®ie Sorrangßeßmtg ber ^ßerimeterbeträge ift bem
©runbelgentümer unb bem .gjgpothefargläubtger gegen*
über aber auch nicht unbißig ; benn bem fßertmeterbetrag
flehen ja jßiehrroerie bei belafteten ©runbßüdfe! gegen*
über, bie in ber Biege! großer ftnb, in feinem gafi aber
geringer fein fofien. all "bie ißettmeterbelaßung. ©in auf
ähnlicher &atfac|e beruhenbe! Serrent für fßfanbrecht

hat ber ©efehgeber übrigen! auch in 3Xxt. 820 g@S.
bei Sobenoerbefferungen oorgefehen, mo beftimrnt iß,
baß ber ©igentümer eine! fänblichen ©runbfiüctel, ba!
burdj eine Sobenoerbefferung in SBerte erhöht rourbe,
für bereit fcofienenteil pr ©idiernng feine! ©laubiger!
ein ißfanbrecht in ba! ©runbbuch eintragen laßen fann,
ba! aßen anbern eingetragenen Selaftungen oorgeht.
lifo auch in biefem gaße haben ftch bie ^ppothetar*
gläubiger biefe! Sorrecht eine! anbern gefaflen p laffen.
@§ mirb oft behauptet, ber fßerimeter unb beffen fßri
oilegierung feien ©djulb an ben fo phlreidjj etntretenben
Serlußen ber ^ppothetargläubiger. @! mag bte! in
au!nahm!metfen gäßen ptreßen, nämttch bort, mo ber
fßerimeterbeitrag auf ©runb be! geltenben Biechte!, ba!
eine höchßpläffige ©renje für ihn — im ©egenfaß pm
oorliegenben ©ntmurf — nicht fennt, im SSerhältnt! p
bem infolge be! ©traßenbaue! entßanbenen BBertpmach!
p ho^ mar. Qn ber Biege! aber iß roeber ber ßßeri**

meter, noch beffen ißrioilegterung, fonbern bie fchon oor
erfolgter ißerimeterbelaßung p hohe Selehnung be! noch
unbeßraßten ©runbßücte! ober bann eben ba! infolge
ber mißliche« roirtfchaftltchen Serhältniffe eingetretene
aßgemeine ©inten aßer Siegenfchaftiroerte ©ctplb an
Serlußen oon ©tgentümem unb ©laubigem.

Sie im ©ntmurf oorgefehene Kompenfation jrot»
fc|en ißerimeterbeträgen unb @spropriation!guthaben roirb
mit au!brücEIic|er gerichtlicher Slnerfennung fhon heute
oielfadh burchgeführt. @ie erleidhtert fehr bie glatte 3lb*

micflung ber rethnertfdhen Serhältniffe eine! ©traßen*
baue! unb rechtfertigt fict) auch au! bem engen 3ufam*
menhang beiber Stnfprüch'e.

7. Ért. 41 be! ©ntmurfe! enthält tnbepg auf bte

gälligfeit ber ißerimeterbeiträge bie Seßtm*
mung, baß leßtere, fomeit feine Serrechnung ßattßnbet
unb fofern im Soßenoerteiler nichts anbere! beßimmt
mirö, mit bem 3eitpuntt ber geßfe^ung be! Stoßenbetreff*
niffe! fäßig roerben, baß jeöoch ben jenigen ißerimter*
pßichtigen, benen e! ohne erhebliche Seeinträshtigung
ihrer roirtfchaftlichen Sage nidht mögiidh iß, bte pßic|tige
lußage fofort p befahlen, angemeffene ©tnnbnng ge=

mährt merben muß. ßBeil tnbeßen raährenb ber 3«ß ber
©tunbung für ben ißerimetergläubiger 3tu!au!fäße ent«

ßehen unb biefe, menn bte ©tunbung mehrere Qahre
bauert, beträchtli^e ©ummen erreichen fönnen, mirb bem
ißerimeterfchulbner bie ißßt<ht pr Serjlnfung be! Stoßen*
betreffniffel auferlegt. ®er 3îegierung!rat prüfte einläß*
lieh bie grage, ob e! nicht möglich fei, ben perimeter*
fcijulbner in ben jenigen gäßen, mo e! bie ihm erroach-
jenen Sorteile au! bem Straßenbau nicht fofort oer*
roirtlichen fann, für eine gemiffe 3eß ber 3iuspflicht P
entheben. BJlan fiieß babei jeboth auf bte große ©cf|mle*
rigfeit, rcem mährenb biefer 3eit bie 3'nfe p belaßen
feien, ©ie einfach ©emeinbe p überbtnben, erach'
tete ber Btegterunglrat nicht für tunlich ; benn menn eine

Straße hauptfäcf)llch pr SaulanberfdEßteßung erßeßt roirb,
märe e! nießt gerechtfertigt, ba! ©emeinroefen mit Sau*
ginfen p belaßen. Énberfett! mürbe e! unter llmßän*
ben auch fehr fchmterig unb unbißig fein, etnjelne
©runbeigentümer pr 3tu!tragung p oerpßidhten, bie

pfäßigermeife ben Sau ber ©traße beantragt ober
oerlangt haben. SB egen btefer ©chmiertgfeiten unb
nidht pleßt in ber Serücfßchtigung ber $atfache, baß
fdjließtich ber burdh bte ©traße bemirfte SRehrmert in
aßen gäßen bereit! mit ber ©rßeßung ber ©traße
ejißent mirb, erachtet ber Biegterungirat bie tm @nt*

rourf oorgefchlagene Söfung al! angezeigt unb auch 9®'

genüber ben tßertmterpßidhtigen nicht unbißig.
8. ©ine letße Sorfdhrift im Ibf^nitt über „Sau unb

Äorreftion beirißt bte Anfahrten, 3ugänge unb
©inmünbungen. Riebet mirb unterfchieben §roifdhen
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scheint unbedenklich, ihr den Entscheid über Präjudizial-
fragen zu übertrage«.

Bei der im Entwurf vorgeschlagenen Regelung des
Perimeterprozesses sind nun sowohl der Regierungsrat,
als auch der ordentliche Richter ausgeschaltet. Der Re-
gierungsrat wird also nicht mehr „in eigener Sache" zu
entscheiden haben; dieser oft erhobene Vorwmf hatte
übrigens höchstens da Berechtigung, wo die Einbeziehung
staatlicher Liegenschaften in den Perimeter in Frage kam.
Ferner ist die bisherige Doppelspurigkeit des Verfahrens,
mobei jeweils der Richter an den Entscheid der Um-
grenzungsbehörde, auch wenn er ihm unrichtig erschien,
ohne weiteres zu kommen hatte, aufgehoben. Aber auch
der kostspielige Zivilprozsß, in dem doch in der Regel
auf umständliche, teure Expertisen abgestellt wurde und
dessen Formen für die Erledigung der öffentlich-recht-
lichen Peààrstrêitigêàn ohnehin nicht geeignet sind,
ist ausgeschaltet.

6. Zwei weitere wichtige, das Perimeterwesen be-

schlagende Punkte regelt Art. 40 des Entwurfes. Er be-

stimmt, daß die Perimeterbeiträge als öf fentlich - recht -

liche G rund lasten auf den Pflichtigen Grundstücken
haften und im Range allen grundpfandversicherten privat-
rechtlichen Forderungen vorgehen und ferner, daß sie mit
Expropriationsguthaben, die aus dem nämlichen Unter-
nehmen herrühren, verrechnet und demgemäß vom Ex-
proprianten bis nach Durchführung des Perimeterver-
fahrens gegen Verzinsung ganz oder teilweise zurückbe-
halten werden dürfen.

Die Grundlastqualität der Perimeterbeiträgs ist schon
im Nachtragsgesetz vom Jahre 1906 expresses verdis
festgesetzt worden. Aber auch deren Privilegierung in-
bezug aus die Rangstellung ist geltendes Recht, wie das
Kantonsgericht in einem Urteil vom 5. Juni 1916
ausdrücklich festgestellt hat. Gegen diese Privilegierung
ist schon viel Sturm gelaufen worden. Sie ist jedoch
»ach Ansicht des Regierungsrates für den Perimeter-
gläubiger unbedingt notwendig und für den Perimeter-
schuldner nicht unbillig, in gewisser Hinsicht sogar von
Interesse. Ohne sie wären die Gemeinden, wenn sie nicht
große Kapitalien aufs Spiel setzen wollte», geradezu in
die Unmöglichkeit versetzt, wesentlich im Interesse des

Grundbesitzes liegende Gtraßenbautm zu erstellen. Sie
könnten sich ohne die Vorrangstellung nur so schützen,

daß sie von den beteiligten Grundeigentümern vor der
Erstellung der Straßenbaute Baroorschüffe in der unge-
fähren Höhe ihrer künftigen Perimeterbeiträge verlangen
würden. Solange diese Baroorschüffe nicht geleistet wären,
würden die Gemeinden es einfach ablehnen, die Straße
zu erstellen. Diese Praxis müßte aber für diejenigen
Grundeigentümer, die die Straße notwendig haben, und
aus ihr Vorteile Ziehen wollen, von ganz großem Nach-
teil sein, weil sich in der Regel nicht sämtliche beteiligten
Grundeigentümer zu solchen Barvorschüffen bewegen ließen
und unterdessen die Straßenbaute einfach auf sich be-

ruhen bliebe. Es ist auch schon die Ansicht ausgesprochen
worden, daß die bloße hypothekarische Sicherstellung der
Perimeterbeiträge. ohne Vorrangstellung, für den Peri-
metergläubiger "genügen dürfte. Diese Ansicht ist deshalb
irrig, weil der'Eigentümer eines perimeterpflichtig wer-
denden"G«undstückes sich durchweine weitgehende vertrag-
liche Belastung mit Grundpfandrechtsn den nachträglichen
Perimeterpflichten entziehen könnte.

Die Vorrangstellung der Perimeterbeträge ist dem
Grundeigentümer und dem Hypothekargläubiger gegen-
über aber auch nicht unbillig: denn dem Perimeterbetrag
stehen ja Mehrwerte des belasteten Grundstückes gegen-
über, die in der Regel größer sind, in keinem Fall aber
geringer sein sollen, als die Perimeterbelastung. Ein auf
ähnlicher Tatsache beruhendes Vorrecht für Pfandrecht

hat der Gesetzgeber übrigens auch in Art. 820 ZGB.
bei Bodenverbesserungen vorgesehen, wo bestimmt ist,
daß der Eigentümer eines ländlichen Grundstückes, das
durch eine Bodenverbesierung in Werte erhöht wurde,
für deren Kostenanteil zur Sicherung seines Gläubigers
ein Pfandrecht in das Grundbuch eintragen lassen kann,
das allen andern eingetragenen Belastungen vorgeht.
Also auch in diesem Falle haben sich die Hypothekar-
gläubiger dieses Vorrecht eines andern gefallen zu lassen.
Es wird oft behauptet, der Perimeter und dessen Pri-
vilegierung seien Schuld an den so zahlreich eintretenden
Verlusten der Hypothekargläubiger. Es mag dies in
ausnahmsweisen Fällen zutreffen, nämlich dort, wo der
Perimeterbeitrag auf Grund des geltenden Rechtes, das
eine höchstzulässige Grenze für ihn — im Gegensatz zum
vorliegenden Entwurf — nicht kennt, im Verhältnis zu
dem infolge des Straßenbaues entstandenen Wertzuwachs
zu hoch war. In der Regel aber ist weder der Peri-
meter, noch deffen Privilegierung, sondern die schon vor
erfolgter Perimsterbelastung zu hohe Belehnung des noch
unbestraßten Grundstückes oder dann eben das infolge
der mißlichen wirtschaftlichen Verhältnisse eingetretene
allgemeine Sinken aller Liegenschaftswerte Schuld an
Verlusten von Eigentümern und Gläubigern.

Die im Entwurf vorgesehene Kompensation zwi-
schen Psrimeterbeträgen und Expropriationsguthaben wird
mit ausdrücklicher gerichtlicher Anerkennung schon heute
vielfach durchgeführt. Sie erleichtert sehr die glatte Ab-
Wicklung der rechnerischen Verhältnisse eines Straßen-
baues und rechtfertigt sich auch aus dem engen Zusam-
menhang beider Ansprüche.

7. Art. 41 des Entwurfes enthält tnbezug auf die

Fälligkeit der Perimeterbeiträge die Beftim-
mung, daß letztere, soweit keine Verrechnung stattfindet
und sofern im Kostenverteiler nichts anderes bestimmt
wird, mit dem Zeitpunkt der Festsetzung des Kostenbetreff-
niffes fällig werden, daß jedoch denjenigen Perimter-
Pflichtigen, denen es ohne erhebliche Beeinträchtigung
ihrer wirtschaftlichen Lage nicht möglich ist, die Pflichtige
Auflage sofort zu bezahlen, angemessene Stundung ge-
währt werden muß. Weil indessen während der Zeit der
Stundung für den Perimetergläubiger Zinsausfälle ent-
stehen und diese, wenn die Stundung mehrere Jahre
dauert, beträchtliche Summen erreichen können, wird dem
Perimeterschuldner die Pflicht zur Verzinsung des Kosten-
betreffniffes auferlegt. Der Regierungsrat prüfte einläß-
lich die Frage, ob es nicht möglich sei, den Perimeter-
schuldner in denjenigen Fällen, wo es die ihm erwach-
jenen Vorteile aus dem Straßenbau nicht sofort ver-
wirklichen kann, für eine gewisse Zeit der Zinspflicht zu
entheben. Man stieß dabei jedoch auf die große Schwie-
rigkeit, wem während dieser Zeit die Zinse zu belasten
seien. Sie einfach der Gemeinde zu überbtnden, erach-
tete der Regierungsrat nicht für tunlich; denn wenn eine

Straße hauptsächlich zur Baulanderschließung erstellt wird,
wäre es nicht gerechtfertigt, das Gemeinwesen mit Bau-
Zinsen zu belasten. Anderseits würde es unter Umstän-
den auch sehr schwierig und unbillig sein, einzelne
Grundeigentümer zur Zinstragung zu verpflichten, die

zufälligerweise den Bau der Straße beantragt oder
verlangt haben. Wegen dieser Schwierigkeiten und
nicht zuletzt in der Berücksichtigung der Tatsache, daß
schließlich der durch die Straße bewirkte Mehrwert in
allen Fällen bereits mit der Erstellung der Straße
existent wird, erachtet der Regterungsrat die im Ent-
wurf vorgeschlagene Lösung als angezeigt und auch ge-

genüber den Perimterpflichtigen nicht unbillig.
8. Eine letzte Vorschrift im Abschnitt über „Bau und

Korrektion betrifft die Anfahrten, Zugänge und
Einmündungen. Hiebei wird unterschieden zwischen



0k If göttffe* Wtoeia. Çcw&!*i.»8eitstt9 („äMgerMaik) 209

neuen unb beftanbenen Slnlagen. Beue Infanten unb
Zugänge p anPogenben ©runbfiücfeB pn'ö, wenn fie
ntdjt in Befegung beftegenber Jwgänge eingerichtet wer*
ben muffen, in aßen gäßen auf alleinige Äofien beS

SfopögerS p eïfieHen. Sie infolge oon Beubau ober
Äorteftiott non ©trafen unb SBegen notmenbige Ibän*
berung ober ©rfegung befte^enber gugänge bagegen ifi
grunbfägltd) ©ache be§ fte oerurfae|enben ©iragenunter*
nehmenS, mobet Berbefferungen gegenüber bem alten 3u*
ftanbe p lafien ber beteiligten ©runbetgentümer geben.
Dtefe Regelung fieljt in einem gemiffen ©egenfag p bem
etmaS unïlaren 3lrt. 73 beS geltenben ©trafengefegeS,
ber bie ©rpeflung oon Hinfahrten bei bepegenben ©tragen
in allen gäßen unb bie Hlbänbermtg einmünbenber
©tragen unb SBege bei Neubauten unb Ëorreftion bann
al§ ©adje ber beteiligten SiegenfchaftSbefiger erflärt, menn
fte auS ber Bettbaute ober Sîorreîtion Boxteile gebest.
Dlefe Börfdgrift ift. in oielen fällen bureau? unbißtg.
©ie birtbet einem ©runbetgentümer, ber an einer ©tragen*
torreïtion oieüeidfjt ein äugerft geringes Jntereffe |at,
aflfäßtg bebeutenbe Soften auf, für bie baS ©tragenun*
ternebmen oerantmoxtlich ift. Jp er für bie Boxteile,
bie ibm baS legtere bratfjie, gar noch perimeterpfli^tig,
fo ift bie burcb Hlbänberung ober ©xfegung Der 3wfa^rt
oerurfadbte Belapung 'Doppelt unbißig. Die neue Bor*
fdbrift fcgafft unjroeifelhaft eine gerechtere Söfung.

B» ülaffenSn&ermtg ttttö Aufhebung befteljenber
©tragen unb SBege.

Der ©ntmurf gibt tn materiefler Belegung im rot*
fentticben baS geltenbe Becgt toieber. Ben ift uor aßem
bie fgpematifch îlarere unb ooßftänbigere Bearbeitung
beS ©toffeS. Bon ben materießen Säuberungen ftnb fol*
genbe geroorpgeben :

Die Hlufnagme oon ©emetnbeftragen in ba§ ©taatë»
pragenneg an beftimmte einfcgränfenbe BePimmimgen
gefnüpft: ©te müffen als fpuptoerfegrspragen für ben

DurdggangSoerfegr ganjer SanbeSteile notmenbig fein unb
tn ;baulidber Dtnftdgt ben Hlnforberungen einer ©taatS*
ftrage entfpre^en; inSbefonbere müffen fte, bie Seiten*
graben nicgt eingerechnet, eine Breite oon mhtbepenS
fünf Bietern auftuet fen, unb ber Aufnahme pat eine ooß*
ftünbige §erfteßung ber betreffenben ©trage gemäg ben

oom BegterungSrate pterüber in jebem einzelnen gaße.

p ;erlaffenben Borfdgriften ooranpgepen. Blit btefen
Bedingungen miß oexglnbext merben, bag ©tragen, bie

nach ig*** Bebeutung unb Hittloge ben an eine ©taats*
ftrage p fteßenben Énforberungen nicht entfpredgen, p
foldgen erhoben merben. Jn biefer Belegung gemalte
©rfagrungen, bie geigten, bag bem ©taat bei aßp meit*
gehenbem ©ntgegenfommen groge Dpfer entfieben tonnen,
laffen bie oorgefchlagenen einfdhrânïenben Borfcgriften
als angezeigt erfcgetnen.

Die gepfeguttg ber HluSlöfungSfumme bei ber über*
ttagme oon ©emetnbeftragen burdh ben ©taat foß inS*
ffinftig nadh ben gletcgen ©runbfägen gefcgegen, mte bei
ber Aufnahme oon Bebenpragen tn baS ©emetnbeftragen*
weg (3trt. 51 unb 52).

Hirt. 51: „gür bie Htufnagme oon ©tragen ober
3ßegen tn baS ©emetnbeftragenneg fann oon ben bis*
herigen Unterhaltspflichtigen eine HluSlöfungSfumme oer*
langt merben, bie tn fünf Jahresraten an ben gonbS ber
PolttifdSjen ©emetnbe p entrichten unb als öffentlich *e<ht=
«dhe, aßen grunbpfanboerpcgertest prioatredgtlichen gor*
gerungen im Bange oorgehenbe ©runblaft auf ben be*
lafteten ©runbftüdten haftet.

Die HluSlöfungSfumme barf für bie gagrbagtt unb
bte frottoirs ben Betrag beffen nicht überfteigen, maS
k etnem Jeitraum oon fünfjegn Jahren für bereu ge*
oroiteten Unterhalt hätte ausgegeben merben müffen.

Die HluSlöfungSfumme für Äunfibauten barf bei Stein**,
Beton* ober ©ifenbetonbauten bie |)alfte, bei ©ifenbauters
bret Bierteile ustb bei .^olgbauten ben ooßen Betrag ber
|>erfiefiungS£offa! nicht überfteigen."

3lrt. 52: „Die SluSlöfungSfumme ift für feben Bfüdh*
tigen oon einer aus brei SJlitgliebern beftehenben ©chag--
wngêîommifpon fefipfegen, bie im einjelnen gaße oom
BegierungSrat ernannt wirb.

Der ©ntfdjjetb ber ©chagungSfommiffton lann innert
oler^ehn Dagen, oon ber Jufießirag an gerechnet, fomohl
oom ©emeinberat, als auch »an ben SluSlöfungSpgishügen
an bie oben ermähnte oorgefehene îantonale DberjcSät,*
nngSfommiffmn meitergepgen merben".

Die bisher auf ©runb oon ?irt. 55 beS geltenben
©efegeS für jeben Kilometer ©tragenlänge oerlangten
SluSlöfungSbeträge oon gr. 1000.— bis gr. 10,000.—
bebeuteten in ber Begel ein grogeS Dpfer für ben ©taat.
Bei beffen ohne Jmelfel noch auf Jabrpimte hinaus
beftehenber ungünftigen gtnanglage märe eS nicht p oer*
antmorten, menn man ihn oeranlaffen moßte, auch k
Julunft meliere groge^Saften ohne entfprethenben ©egen<
mert auf [ich p nehmen.

Jn Slrt. 47 ift bie Slufh®bung oon ©taaiS*
ftragen unb beren Büdoerfcgung in anbere
©tragenflaffen auSbrücflich oorgefehen. ©ine folche
SRagnahme barf inbeffen nur getroffen merben, menn bie

betreffenbe ©taatsftrage als folche übergüffig geworben
ip. DaS mirb namentlich bann ber gaß fein, menn ber
©taat an ©teße bisheriger, ben Slnforberungen beS Ber*
lehrS nicht mehr genügenber ©taatSftragen neue ©tragen
baut. Jn folchen gälten mirb bie alte ©trage in ber
Begel nur noch einem totalen Bertehr p bienen haben,
mobet eS aisbann gegeben ift, bag ber tünftige Unterhalt
je nadh ihrer Bebeutung entroeber oon ber politifchen
©emeinbe ober oon ber beteiligten ©egenb beforgt mirb.

Die Borfdjrift oon Slrt. 48 beS ©ntrourfeS inbepg
auf bie £)ffentlidherflärung oon ©üter* unb
Brioatpragen fiimmt materieß unb pm Dell auch

mcrtlich überein mit Irt. 49 beS geltenben ©efegeS.
Diefe an ftch Hare Bepimmung ip, mte bie ©rfagrung
gegeigt hat, eft nicht richtig oerPanben morben. SSenn
bepimmt mirb, bog für bie ©rhebung oon ©üterpragen
unb tßtioatpragen p öffentlichen ©tragen unb oon ißti*
oatmegen p öffentlichen SBegen bie Borfsgriften über „Bau
unb lorreftion" entfprecheube Inroenbung pnbe«, miß
baS im mefentlidgen folgenbeS bebeuten : gür bie Dpent*
lidherflärung einer ©trage ip ein befonberer Befchlug
burch bie für ben Bau ober bie .forreftion in 5lrt. 16
beS ©ntmnrfel pftänbige Jnpanj p faffen. Diefer Be*
fdjlug unterliegt bem ©infpracgeoerfahren, mobet inSbe*

fon&ere bie BebürfniSfrage pr DiSfuffion gefteßt merbers
fann. fffitrb burch bie öffenilicherflärung eine .forreftion
ber bepegeuberc ©trage erforberlich, fo ift auch ba§ J5tan=

auPageoerfagren bsredjpführen. Die aUfäßigen Korref*
tionSfoPen finb, menn pe gan§ ober teilmetfe oon ber
beteiligten ©egenb getragen merben foßen, im SBege be§

IßerimeteroerfahrenS auf tiefe p oerlegen, beSgletken bie

fünftigcu UnterhaltSfoPen, menn eS pch um bie ©chaff'
ung einer Bebenprage ober eines BebenmegeS haubeU.
©teht ber Boben be§ pr öpent liegen ©trage p erge»
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neuen und bestandenen Anlagen. Neue Anfahrten und
Zugänge zu anstoßenden Grundstücken sind, wenn sie

nicht in Besetzung bestehender Zugänge eingerichtet wer-
den müssen, in allen Fällen auf alleinige Kosten des
Anstößers zu erstellen. Die infolge von Neubau oder
Korrektion von Straßen und Wegen notwendige Abün-
derung oder Ersetzung bestehender Zugänge dagegen ist
grundsätzlich Sache des sie verursachenden Straßenunter-
nehmens, wobei Verbesserungen gegenüber dem alten Zu-
stände zu lasten der beteiligten Grundeigentümer gehen.
Diese Regelung steht in einem gewissen Gegensatz zu dem
etwas unklaren Art. 73 des geltenden Straßengesetzes,
der die Erstellung von Anfahrten bei bestehenden Straßen
in allen Fällen und die Abänderung einmündender
Straßen und Wege bei Neubauten und Korrektion dann
als Sache der beteiligten Liegenschaftsbesitzer erklärt, wenn
sie aus der Neubaute oder Korrektion Vorteile ziehen.
Diese Vorschrift ist in vielen Fällen durchaus unbillig.
Sie bindet einem Grundeigentümer, der an einer Straßen-
korrektion vielleicht ein äußerst geringes Interesse hat,
allfällig bedeutende Kosten auf, für die das Straßenun-
ternehmen verantwortlich ist. Ist er für die Vorteile,
die ihm das letztere brachte, gar noch perimeterpflichtig,
so ist die durch Abänderung oder Ersetzung ver Zufahrt
verursachte Belastung doppelt unbillig. Die neue Vor-
schrift schafft unzweifelhaft eine gerechtere Lösung.

V. KlafsenLnderung und Aufhebung bestehender
Straßen und Wege.

Der Entwurf gibt in materieller Beziehung im we-
sentlichen das geltende Recht wieder. Neu ist vor allem
die systematisch klarere und vollständigere Bearbeitung
des Stoffes. Von den materiellen Änderungen sind fol-
gende hervorzuheben:

Die Aufnahme von Gemeindestraßen in das Staats-
straßennetz an bestimmte einschränkende Bestimmungen
geknüpft: Sie müssen als Hauptverkehrsstraßen für den

Durchgangsverkehr ganzer Landesteile notwendig sein und
in baulicher Hinsicht den Anforderungen einer Staats-
straße entsprechen; insbesondere müssen sie, die Seiten-
grüben nicht eingerechnet, eine Breite von mindestens
fünf Metern aufweisen, und der Aufnahme hat eine voll-
ständige Herstellung der betreffenden Straße gemäß den

vom Regterungsrate hierüber in jedem einzelnen Falle
zu 'erlassenden Vorschriften voranzugehen. Mit diesen

Bedingungen will verhindert werden, daß Straßen, die

nach ihrer Bedeutung und Anlage den an eine Staats-
straße zu stellenden Anforderungen nicht entsprechen, zu
solchen erhoben werden. In dieser Beziehung gemachte
Erfahrungen, die zeigten, daß dem Staat bei allzu weit-
gehendem Entgegenkommen große Opfer entstehen können,
lassen die vorgeschlagenen einschränkenden Vorschriften
als angezeigt erscheinen.

Die Festsetzung der Auslösungssumme bei der über-
Nahme von Gemetndestraßen durch den Staat soll ins-
künftig nach den gleichen Grundsätzen geschehen, wie bei
der Aufnahme von Nebenstraßen in das Gemetndestraßen-
netz (Art. 51 und 52).

Art. 61: „Für die Aufnahme von Straßen oder
Wegen in das Gemeindestraßennetz kann von den bis-
herigen Unterhaltspflichtigen eine Auslösungssumme ver-
langt werden, die in fünf Jahresraten an den Fonds der
politischen Gemeinde zu entrichten und als öffentlich recht-
liche, allen grundpfandversicherten privatrechtlichen For-
gerungen im Range vorgehende Grundlast auf den be-
lasteten Grundstücken haftet.

Die Auslösungssumme darf für die Fahrbahn und
bìe Trottoirs den Betrag dessen nicht übersteigen, was
"i einem Zettraum von fünfzehn Jahren für deren ge
ordneten Unterhalt hätte ausgegeben werden müssen.

Die Auslösungssumme für Kunstbauten darf bei Stein-,
Beton- oder Eisenbetonbauten die Hälfte, bei Eisenbauten
drei Vierteile und bei Holzbauten den vollen Betrag der
Herstellungskosten nicht übersteigen."

Art. 52: „Die Auslösungssumme ist für jeden Pflich-
tigen von einer aus drei Mitgliedern bestehenden Schätz-
ungskommission festzusetzen, die im einzelnen Falle vom
Regierungsrat ernannt wird.

Der Entscheid der Schätzungskommission kann innert
vierzehn Tagen, von der Zustellung an gerechnet, sowohl
vom Gemeinderat, als auch von den Auslösungspflichtigen
an die oben erwähnte vorgesehene kantonale Oberschätz-
ungskommission weitergezogen werden".

Die bisher auf Grund von Art. 55 des geltenden
Gesetzes für jeden Kilometer Straßenlänge verlangten
Auslösungsbeträge von Fr. 1000.— bis Fr. 10,000.—
bedeuteten in der Regel ein großes Opfer für den Staat.
Bei dessen ohne Zweifel noch auf Jahrzehnte hinaus
bestehender ungünstigen Finanzlage wäre es nicht zu ver-
antworten, wenn man ihn veranlassen wollte, auch in
Zukunft weitere große^Lasten ohne entsprechenden Gegen-
wert auf sich zu nehmen.

In Art. 47 ist die Aufhebung von Staats-
straße» und deren Ruckoersetzung in andere
Straßenklassen ausdrücklich vorgesehen. Eine solche

Maßnahme darf indessen nur getroffen werden, wenn die

betreffende Staatsstraße als solche überflüssig geworden
ist. Das wird namentlich dann der Fall sein, wenn der
Staat an Stelle bisheriger, den Anforderungen des Ver-
kehrs nicht mehr genügender Staatsstraßen neue Straßen
baut. In solchen Fällen wird die alte Straße in der
Regel nur noch einem lokalen Verkehr zu dienen haben,
wobei es alsdann gegeben ist, daß der künftige Unterhalt
je nach ihrer Bedeutung entweder von der politischen
Gemeinde oder von der beteiligten Gegend besorgt wird.

Die Vorschrift von Art. 48 des Entwurfes inbezug
auf die Offentlicherklärung von Güter- und
Privatftraßsn stimmt materiell und zum Teil auch

wörtlich überein mit Art. 49 des geltenden Gesetzes.

Diese an sich klare Bestimmung ist, wie die Erfahrung
gezeigt hat, oft nicht richtig verstanden worden. Wenn
bestimmt wird, daß für die Erhebung von Güterstraßen
und Privatstraßen zu öffentlichen Straßen und von Pri-
vatwegen zu öffentlichen Wegen die Vorschriften über „Bau
und Korrektion" entsprechende Anwendung finden, will
das im wesentlichen folgendes bedeuten: Für die Offent-
licherklärung einer Straß? ist ein besonderer Beschluß
durch die für den Bau oder die Korrektion in Art. 16
des Entwurfes zuständige Instanz zu fassen. Dieser Bs-
schluß unterliegt dem Einspracheverfahren, wobei insbe-
sondere die Bedürfnisfrage zur Diskussion gestellt werden
kann. Wird durch die Offentlicherklärung eine Korrektion
der bestehenden Straße erforderlich, so ist auch das Plan-
auflageverfahren durchzuführen. Die allfälligen Korrek-
tionskosten sind, wenn sie ganz oder teilweise von der
beteiligten Gegend getragen werden sollen, im Wege des

Perimeterverfahrens auf diese zu verlegen, desgleichen die

künftigen Uuterhaltskosten, wenn es sich um die Schaff-
ung einer Nebenstraße oder eines Nebenweges handelt.
Steht der Boden des zur öffentlichen Straße zu erhe-
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benben SBegeS im ißrioatetgentum, fo mug er, mena feine
SBetfiänbtgung erhielt wirb, entweber supanben beS neuen
©tragenunternepmenS enteignet, ober es »utg sum min«

beftett eine ©tenfibarfeit auf ben SBeftanb ber öffentliche«
©trage erworbeen werben. 9Dure^ bte Dffentlicperflärung
ber ©trage untergepenbe ©ienfibarfeiten unb Unterhalts*
befcpwerben ftnb auSsulöfen.

®ie Äompetens bei ber 3lufnapme non ©trafen unb
SQ&egen in baS ©emeinbeftragennep ftnb in â^nïid^er
SBeife geregelt, wie beim Sau oon ©emeinbeftragen.
SBirb non ben bisher Unterhaltspflichtigen bte nolle Unter«
paltsauslöfunp, oerlangt unb beêpalb bte ©emetnbe nitpl
wefentltdp betaftet, fo foU ber ©emeinberat jur Umflaffi*
fifation pftänbia fein. InbernfaüS ift eS, wenn bie

iBürgeroerfammlnng bie IBefugniS pr Söefc^lw^faffung
ntdjt auSbrüdflicp bem ©emeinberat übertragen hat, ©acpe
jener, beftehenbe ©trafen p ©emeinbeftragen p erheben.
3 m ©ntwurf ift auch oorgefepen, bag, wenn eS fiep um
etnen ganjen ©trafen» ober SBegstig panbelt, ber in er*
peblicpem 3Hage bem aügemetnen Sßerfepr pötent, bie

gjleprpeit ber Unterhaltspflichtigen, ber pgletclj ber größere
©eil'bei Unterhaltspflicht obliegt, befugt ift, gegen Stiftung
ber gefeplicpen SluSlöfung bie Übernahme ber ©trafst ober
be§ SBegeS burtp bte polttifd^e ©emetnbe p oerlangen.

99et ber Aufhebung öffentlicher ©troffen unb SBege,
bie für ben aügemetnen 33etfepr überflüfffg mürben, hat
fiep hanfig ba§ SBebürfniS gezeigt, einzelnen ©runbeigen
tümern etn prioateë gapr« ober ©epwegtecpi anf bem

aufgehobenen SBeg oorpbehalten. Inf ©runb ber Über«

legung, baff in ber gefepltcp eingeräumten SefugniS, einen
öffentlichen 3Beg aufsupeben, auch baS Siecht ber pftän«
btgen 33epörben enthalten fein muff, auf ba§ SJUnbere,
b. p. auf bte nur teilweife Aufhebung p ernennen, ftnb
in ber bisherigen SiefurSprajiS bem SiegierungSrat rote«

berholt folcpe prioate Söegrecpte oorbehalten worben. @§

erfepten nun stoeefmägig, ötefe äRöglicpfelt im neuen ©efep
auSbrüdflicp oorpfehen, um fo mehr, als bie bisherige
reglerungSrätlicpe ißrajiS fepon angefochten würbe, ©benfo
angejeigt ift bie neue ®eftimmung, wonach, wenn bie

Aufhebung einer ©trage gufotge SÜeuetfMung ober Kor*
reïtion etner ©trage erfolgt, Semjenigen, ber buret) bie

Stufhebung ben bisherigen notwenbigen gugetng su feinem
©runbflttcf oerliert, anf Koften be§ neuen Unternehmens
etn neuer 3ugang P erfteüen ift- ©abei hat aüerbmgS
für offenîunbige Sîerbefferungen gegenüber bem alten 3a«
ftanb ber betreffenbe ©runbetgentümes aufgufommen.

©tefer Slrt. 55 petgt : „©ofern burdh Aufhebung einer
öffentlichen ©trage ober eines öffentlichen SBegeS ein

©runbftüct ben bisherig«« notwenbigen 3«ga«S oerliert,
ift bem betreffenben ©igentümer ber ®oben ber alten
©trage ober beS alten SBegeS in ber benötigten SBreite

}n überlaffen, ober eS ift ihm ein prioateS gapt* ober
©epwegreept über biefen oorsubepatten.

©efepiept bie Aufhebung gufoïge Sleuerfteltung ober
Korrettion einer ©trage ober eines SSBegeS, fo ift bem
betreffenben ©igentümer auf Koften be§ neuen Unier«
nehmenS etn neuer Bugang S« feinem ©runbftücf p er*
fteüen.

Dffentunbige ißerbefferungen gegenüber bem alten
3uftanb fallen" su Saften beS ©runbeigeniümerS".

5ieu tft auch bte IBefiimmung im folgenben Slriifel,
bag ber iwrep Sterfepung in eine ntebeme Klaffe ober
burcp Aufhebung beftepenber ©tragen frei werbenbe
S3oben bem Slnftöfjer gegen billige ©ntfcpäbtgung, bie im
Streitfälle oon ber tantonalen DberfcpSpungSfommiffion
feftgefept wirb, impropriiert werben îann.

(gortfepung folgt).

Bei epenf.Doppeïsenâuitaêw bitten würz« reîsïâfflieren,
«m «unëtïfle Kesten zu pernteiden. Die fispeüiricsn.

Hrtcr lie ierocrle« ml 3nl^n(on$jteSmi
in ücrtikii

(23. 3nlt 6iS 8. «ugnft 1927)

erhalten wir noch folgenden ^Bericht : 9lm ©amStag ben
23. Quti hat bte in btefein Statte fchon wieberholt an*
gefünbigte ©ewerbe« nnb 3nbuftrte«3lusfiellung in Der«
Itïon (bet 3ö*ith) ih*e Sore geöffnet, nadhbem tagSstwor
ben SSertretern ber sûreperif^en greffe ©elegenhett sur
®efichtigung gegeben worben war. ®tefe StuSfteûung ift
niept nur oon totaler Oebeutung, benn otele ber auS*

fteüenben pitmen genießen etnen fehr guten Stuf im gan*
Sen ©epwetserlanb unb etn Keil fogar auf bem gansen
©tbenrunb. 3n ber löorauSfichl, in Derttfon etwas ®e*
biegeneS fehen s« lönnen, ftnb benn auch oon ben oer«
fdhiebenften SanbeSgegenben SJefudjje angemetbet.

®er rührige, feit beinahe 40 fahren beftehenbe © e «

werbeoerein Derliïon hat ftch mit bem ©ntfchlnffe,
biefe luSftellurco burchjuführen, etn gerüttelt S0ta§ an
Arbeit aufgelaben, er hat aber auch P fetner ©enug*
tuung bie Vcelfettige SJluhülfe ber gansen ©Inwohner«
fepaft in reidplidpem SRafje erfapren bürfen. 3m pübfcp
auSgeftatteten StuSfteÜnngSfatalog pat ber SBerfcpönerungS*
oereirt Derlifon in einer mit 3öuftrationen oerfepenen
©proniï bie ©ntwicElung beS einfügen unbebeutenben
aöeilerS jum großen 3«buftrteort mit pente über 9000
©inwopnern bargefteüt. ©te 3apl oon 170 StuSfieHern

lä^t exfennen, bap tn Derlifon etne überaus rege ge*

werbliche unb tnbuftrieüe ^Betätigung oorperrfept. ©in
9?unb gang burdp bie aufftrebenbe Drtfcpaft füprt eS jebem
DrtSfremben oor Singen, bag am SluSbau biefeS ©emetn*
wefenS stet&ewngt gearbeitet wirb, ©dpöne älüeeftragen
mit mobernen iBelägen oerfepen, groge fßläpe, öffentliche
Anlagen unb ©plelpläpe, öffentliche ©ebäube ufw. bringen
eS beutlidp sum SSewugtfein, bag man e§ pier mit einem

bureaus ftäbtifepen ©emetnwefen ju tun pat.
gür bie baulicpe 3lu8geftaltung ber SluSftellung pat

ftep tn Derlifon eine überaus glüctlicpe Söfung ftnben
iaffen. ®aS auSgebepnte Ireal beS neuen ©tfunbarfcpul*
paufeS neben ber proteftantifepen Kircpe an ber breiten
Çocpftrage ift im Belizaum weniger Sage jum 9Iu§fteI=
lungSareal umgewanbelt worben. 3n 3@tocfwerfen
beS ©efunbarfcpulpaufeS ftnb 28 ©cputsimmer
für SluSftellungSswecfe belegt unb in 2 3eltpallen
ftnb oornepmlicp ©rseugniffe ber ,,©tpwer«3abuftrte" un*
tergebraept. gür bas leiblidpe SGßopt ber SfuSftettnngS«
befueper wirb In ber geräumigen geftpaüe unb im an*
fcpltegenben Sierselt, fowie in ber als SDBein* unb Kaffee*
ftube auSftaffierten ©urnpaUe beftenS geforgt. 3n bet'
geftpaüe ftnben an ben Çaupttagen burdp bte DrtSoereine
abwedpSlungSreidpe Ibenbouffuprungen ftatt. gür bie

gärlnerifdpe 2luSfcpmücfung beS Hnbenumfäumten IßlapeS
paben bie Sente biefeS gatpeS etne lobenswerte ©ätigfett
entfaltet, benn iBlumenf^mucf empfängt ben SBefucper am
|>aupteingang unb begleitet ipn über ben weiten ißlap
bis sum ©tngang su ben eigentlichen SluSfteUungSräumen.
3n origineÜer Sßeife füprt etne In Derlifon bomisilterte
befannte ©pesialftrma auf einem rnnb um ben ißlap ge*

legten tRoübapngeleife eine ©ranSportanlage In ooüem
betriebe oor 9lugen, welcpe natürlich oon ber faprluftlgen
3ungmannfcpaft lebpaft benüpt wirb. @S ift niept bie

Slbftcpt beS ätrtifelfcpretberS, bie 9luSftelIang im ©était
Su befepretben, er wtü olelmepr nur eine furse überftept
berfelben geben.

®ie 9luSfteüungSobjefte ftnb tn 18 ©ruppen ein*

georbnet unb ftnb je naep iprer 9lrt unb ©cpmere im
[freien, ober In ben beiben 3«ÜpalIen ober im ©cpul*
paus nntergebradpt. 3n ©ruppe I Sauwefen wer*
ben oerfeptebene Slrcpiteftur* unb 3«geuierbauten, baS
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benden Weges im Privateigentum, so muß er, menu keine

Verständigung erzielt wird, entweder zuhanden des neuen
Straßenunternehmens enteignet, oder es muß zum min-
besten eine Dienftbarkeit auf den Bestand der öffentlichen
Straße erworbeen werden. Durch die Offentlicherklärmig
der Straße untergehende Dienftbarkeiten und Unterhalts-
beschwerden sind auszulösen.

Die Kompetenz bei der Aufnahme von Straßen und
Wegen in das Gemeindestraßennetz sind in ähnlicher
Weise geregelt, wie beim Bau von Gemeindestraßen.
Wird von den bisher Unterhallspflichtigen die volle Unter-
haltsauslösung verlangt und deshalb die Gemeinde nicht
wesentlich belastet, so soll der Gemeinderat zur Umklassi-
fikation zuständig sein. Andernfalls ist es, wenn die

Bürgerversammlung die Befugnis zur Beschlußfassung
nicht ausdrücklich dem Gemeinderat übertragen hat, Sache
jener, bestehende Straßen zu Gemeindeftraßen zu erheben.

Im Entwurf ist auch vorgesehen, daß, wenn es sich um
einen ganzen Straßen- oder Wegzug handelt, der in er-
heblichem Maße dem allgemeinen Verkehr zudient, die

Mehrheit der Unterhaltspflichtigen, der zugleich der größere
Teil'der Unterhaltspflicht obliegt, befugt ist, gegen Leistung
der gesetzlichen Auslösung die Übernahme der Straße oder
des Weges durch die politische Gemeinde zu verlangen.

Bei der Aufhebung öffentlicher Straßen und Wege,
die für den allgemeinen Verkehr überflüssig wurden, hat
sich häufig das Bedürfnis gezeigt, einzelnen Grundeigen-
tümern ein privates Fahr- oder Gehwegrecht ans dem

aufgehobenen Weg vorzubehalten. Auf Grund der Über-
legung, daß in der gesetzlich eingeräumten Befugnis, einen
öffentlichen Weg aufzuheben, auch das Recht der zustän-
dtgen Behörden enthalten sein muß, auf das Mindere,
d. h. aus die nur teilweise Aufhebung zu erkennen, sind
in der bisherigen Rekurspraxis dem Regierungsrat wie-
derholt solche private Wegrechte vorbehalten worden. Es
erschien nun zweckmäßig, diese Möglichkeit im neuen Gesetz

ausdrücklich vorzusehen, um so mehr, als die bisherige
regierungsrätliche Praxis schon angefochten wurde. Ebenso
angezeigt ist die neue Bestimmung, wonach, wenn die

Aufhebung einer Straße zufolge Neuerstellung oder Kor-
rektion einer Straße erfolgt, demjenigen, der durch die

Aufhebung den bisherigen notwendigen Zugang zu seinem
Grundstück verliert, auf Kosten des neuen Unternehmens
ein neuer Zugang zu erstellen ist. Dabei hat allerdings
für offenkundige Verbesserungen gegenüber dem alten Zu-
stand der betreffende Grundeigentümer aufzukommen.

Dieser Art. 55 heißt: „Sosern durch Aushebung einer
öffentlichen Straße oder eines öffentlichen Weges ein
Grundstück den bisherigen notwendigen Zugang verliert,
ist dem betreffenden Eigentümer der Boden der alten
Straße oder des alten Weges in der benötigten Breite
zu überlassen, oder es ist ihm ein privates Fahr- oder
Gehwegrecht über diesen vorzubehalten.

Geschieht die Aufhebung zufolge Neuerftellung oder
Korrektion einer Straße oder eines Weges, so ist dem
betreffenden Eigentümer aus Kosten des neuen Unter-
nehmens ein neuer Zugang zu seinem Grundstück zu er-
stellen.

Offenkundige Verbesserungen gegenüber dem alten
Zustand fallen'zu Lasten des Grundeigentümers".

Neu ist auch die Bestimmung im folgenden Artikel,
daß der durch Versetzung in eine niederere Klaffe oder
durch Aufhebung bestehender Straßen frei werdende
Boden dem Anstößer gegen billige Entschädigung, die im
Streitfalle von der kantonalen Oberschätzungskommission
festgesetzt wird, impropriiert werden kann.

(Fortsetzung folgt).

Sei event. Nsppettenàgen bitten MW Miâmen,
um unnötig« Kosten au vemeMn. Nie LxpeMisn.

Ueber die Gewerbe- «nb Miftrimsftellmi
i» Sertit»»

(23. Juli bis 8. August 1927)

erhalten wir noch folgenden Bericht : Am Samstag den
23. Juli hat die in diesem Blatte schon wiederholt an-
gekündigte Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in Oer-
likon (bei Zürich) ihre Tore geöffnet, nachdem tagszuoor
den Vertretern der zürcherischen Presse Gelegenheit zur
Besichtigung gegeben worden war. Diese Ausstellung ist
nicht nur von lokaler Bedeutung, denn viele der aus-
stellenden Firmen genießen einen sehr guten Ruf im gan-
zen Gchweizerland und ein Teil sogar auf dem ganzen
Erdenrund. In der Voraussicht, in Oerlikon etwas Ge-
diegenes sehen zu können, sind denn auch von den ver-
schiedenften Landesgegenden Besuche angemeldet.

Der rührige, seit beinahe 40 Jahren bestehende G e -

werbeverein Oerlikon hat sich mit dem Entschlüsse,
diese Ausstellung durchzuführen, ein gerüttelt Maß an
Arbeit aufgeladen, er hat aber auch zu seiner Genug-
tuung die vielseitige Mithülfe der ganzen Einwohner-
schaft in reichlichem Maße erfahren dürfen. Im hübsch

ausgestatteten Ausstellungskatalog hat der Verschönerungs
verein Oerlikon in einer mit Illustrationen versehenen
Chronik die Entwicklung des einstigen unbedeutenden
Weilers zum großen Jndustrieort mit heute über 9000
Einwohnern dargestellt. Die Zahl von 170 Ausstellern
läßt erkennen, daß in Oerlikon eine überaus rege ge-
«erbliche und industrielle Betätigung vorherrscht. Ein
Rundgang durch die aufstrebende Ortschaft führt es jedem
Ortsfremden vor Augen, daß am Ausbau dieses Gemein-
wesens zielbewußt gearbeitet wird. Schöne Alleestraßen
mit modernen Belägen versehen, große Plätze, öffentliche
Anlagen und Spielplätze, öffentliche Gebäude usw. bringen
es deutlich zum Bewußtsein, daß man es hier mit einem

durchaus städtischen Gemeinwesen zu tun hat.
Für die bauliche Ausgestaltung der Ausstellung hat

sich in Oerlikon eine überaus glückliche Lösung finden
lassen. Das ausgedehnte Areal des neuen Stkundarschul-
Hauses neben der protestantischen Kirche an der breiten
Hochstraße ist im Zeitraum weniger Tage zum Ausfiel-
lungsareal umgewandelt worden. In 3 Stockwerken
des Sekundarschulhauses sind 28 Schulzimmer
für Ausftellungszwecke belegt und in 2 Zelthallen
sind vornehmlich Erzeugnisse der „Schwer-Judustrte" un-
tergebracht. Für das leibliche Wohl der Ausstellungs-
besucher wird in der geräumigen Festhalle und im an-
schließenden Bierzelt, sowie in der als Wein- und Kaffee-
stube ausstaffierten Turnhalle bestens gesorgt. In der
Festhalle finden an den Haupttagen durch die Ortsvereine
abwechslungsreiche Abendaufführungen statt. Für die
gärtnerische Ausschmückung des lindenumsäumten Platzes
haben die Leute dieses Faches eine lobenswerte Tätigkeit
entfaltet, denn Blumenschmuck empfängt den Besucher am
Haupteingang und begleitet ihn über den wetten Platz
bis zum Eingang zu den eigentlichen Ausstellungsräumen.
In origineller Weise führt eine in Oerlikon domizilierte
bekannte Spezialfirma auf einem rund um den Platz ge-
legten Rollbahngeleise eine Transportanlage in vollem
Betriebe vor Augen, welche natürlich von der fahrlustigen
Jungmannschaft lebhaft benützt wird. Es ist nicht die

Absicht des Artikelschreibers, die Ausstellung im Detail
zu beschreiben, er will vielmehr nur eine kurze Übersicht
derselben geben.

Die Ausstellungsobjekte sind in 18 Gruppen ein-

geordnet und sind je nach ihrer Art und Schwere im
Freien, oder in den beiden Zekthallen oder im Schul-
Haus untergebracht. In Gruppe I Bauwesen wer-
den verschiedene Architektur- und Ingenieurbauten, das
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